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Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 
Der   Verein   betreibt   umfassende   Aufklärungs-   
und   Öffentlichkeitsarbeit,   um   die Möglichkeiten  
der  Nutzung  der  Geothermie  bekannt  zu  machen.

Forschung und Entwicklung 
Der Verein unterstützt und fördert die Erforschung, 
Erkundung, Bewertung, Gewinnung und  Nutzung  
der  Erdwärme. 

Fachübergreifende Zusammenarbeit 
Der Verein pflegt und fördert die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern, 
Ingenieuren und sonstigen an der Erdwärmenutzung 
Interessierten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Staat. 



Definition §3 GEG (alt)

„Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes ist…
1. Geothermie,…“

Ergänzung GEG (neu)
„ …die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und 
technisch nutzbar gemachte oder aus Wärme nach 
den Nummern 1 bis 6 technisch nutzbar gemachte Kälte.“

Geothermie im Gebäudeenergiegesetzes (GEG)



Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) – 02. Juni 2021

Quellen: www.abgeordnetenwatch.de und Deutscher Bundestag Drucksache 19/30230

http://www.abgeordneten-watch.de/


Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) – Grundlage für das GEG
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KSG § 3 Nationale Klimaschutzziele

(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 
schrittweise wie folgt gemindert:

1. bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent,

2. bis zum Jahr 2040 um mindestens 88 Prozent.

(2) Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit 
gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem 
Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. 
      

      Quelle: KSG - Ausfertigungsdatum: 12.12.2019



Wie heißt Deutschland?
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„Über 80 Prozent der Wärmenachfrage wird noch durch die 
Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Dabei dominiert das 
Erdgas im Gebäudewärmebereich. Über 40 Prozent des in Deutschland 
verbrauchten Erdgases verbrennen wir jährlich, um unsere Gebäude zu 
beheizen und mit Warmwasser zu versorgen. Von den rund 41 Millionen 
Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt 
von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. 
Stromdirektheizungen und Wärmepumpen machen jeweils nicht einmal 3 
Prozent aus. Die übrigen 6 Prozent entfallen auf Feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle. Bei den 
neu installierten Heizungen betrug der Anteil von Gasheizungen im Jahr 
2021 sogar 70 Prozent.“  Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Welche Heizungen werden 2023 neu eingebaut?
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Quelle: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie BDH



Klimaziele und Russland-Ukraine-Krieg
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„Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme kann 
Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von 
fossilen Rohstoffen rasch reduzieren.

Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
sah daher vor, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung auf 
Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. 

Die Regierungskoalition hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffs 
auf die Ukraine entschieden, dass schon ab 2024 möglichst jede neu 
eingebaute Heizung diese Vorgabe erfüllen soll.“

     Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Schutzgüterabwägung im GEG (§1)
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„ Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage sowie der dazugehörigen 
Nebenanlagen zur Erzeugung sowie zum Transport von Wärme, Kälte und Strom 
aus erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis 
der Gebäudebetrieb im Bundesgebiet treibhausgasneutral ist, sollen die 
erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen als vorrangige Belange in die 
jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden....“
     

      Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875



    
 Quelle: apw.brandenburg.de



Öffnungsklausel für Länder im GEG (§9)
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„Die Länder können durch Landesrecht weitergehende Anforderungen an 
die Erzeugung und Nutzung von Strom oder Wärme sowie Kälte aus 
erneuerbaren Energien in räumlichem Zusammenhang mit Gebäuden sowie 
weitergehende Anforderungen oder Beschränkungen an 
Stromdirektheizungen stellen.“     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Prüfung und Optimierung von u.a. Wärmepumpen im GEG (§60)
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„Wärmepumpen, die als Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme in 
einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheiten oder zur Einspeisung in ein Gebäudenetz, 
an das mindestens sechs Wohnungen oder sonstige selbständige 
Nutzungseinheiten angeschlossen sind, nach Ablauf des 31. Dezember 
2023 eingebaut oder aufgestellt werden, müssen nach einer vollständigen 
Heizperiode, spätestens jedoch zwei Jahre nach Inbetriebnahme, einer 
Betriebsprüfung unterzogen werden.“     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Anforderungen an eine Heizungsanlage im GEG (§71)
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„(1) Eine Heizungsanlage darf zum Zweck der Inbetriebnahme in einem 
Gebäude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 
Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme… erzeugt. Satz 1 ist entsprechend 
für eine Heizungsanlage anzuwenden, die in ein Gebäudenetz einspeist.

Der Gebäudeeigentümer kann frei wählen, mit welcher Heizungsanlage die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt werden…“     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Erfüllungsoptionen im GEG (§71)
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„Die Anforderungen… gelten für die folgenden Anlagen einzeln oder in 
Kombination miteinander als erfüllt…:

1. Hausübergabestation zum Anschluss an ein Wärmenetz…,

2. elektrisch angetriebene Wärmepumpe….,

3. Stromdirektheizung…,

4. solarthermische Anlage…,

5. Heizungsanlage zur Nutzung von Biomasse oder grünem oder blauem 
Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate….,

6. Wärmepumpen-Hybridheizung bestehend aus einer elektrisch 
angetriebenen Wärmepumpe in Kombination mit einer Gas-, Biomasse- 
oder Flüssigbrennstofffeuerung….“     
     Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Übergangsfristen bei Heizungshavarien im GEG (§71)
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„ Nach einer Heizungshavarie kann einmalig und höchstens für drei Jahre 
übergangsweise eine alte Heizungsanlage ausgetauscht und eine neue 
Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt 
und betrieben werden, die nicht die Anforderungen des § 71 Absatz 1 
erfüllt.…“     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Erfüllungsoption oberflächennaher Geothermie



Neu-Definition von Gebäudenetzen im GEG (§3)
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„Gebäudenetz“ ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme und 
Kälte von mindestens zwei und bis zu 16 Gebäuden und bis zu 100 
Wohneinheiten,“.     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Erfüllungsoption Nahwärmenetze mit oberflächennaher Geothermie



Erfüllungsoption Nahwärmenetze mit oberflächennaher Geothermie



Wärmeregister im GEG vorbereitet (§71)
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„Messausstattung einer Heizungsanlage, Informationspflichten, 
Gebäudeautomation:

Eine nach Ablauf des 31. Dezember 2024 eingebaute Heizungsanlage ist 
vor Inbetriebnahme mit einer Messausstattung zur Erfassung des 
Energieverbrauchs und der erzeugten Wärmemenge sowie mit einer 
Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige auszurüsten…“   
  
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



    
 Quelle: Stadtwerke München

Erfüllungsoption Wärmenetze mit Tiefer Geothermie



Anschluss an ein neues Wärmenetz im GEG (§71)
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„Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer Hausübergabestation zum 
Anschluss an ein neues Wärmenetz, dessen Baubeginn nach Ablauf des 31. 
Dezember 2023 liegt, muss die im Wärmenetz insgesamt verteilte Wärme zu 
mindestens 65 Prozent der jährlichen kumulierten Erzeugernutzwärmeabgabe 
aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme stammen. 

Ein neues Wärmenetz nach Satz 1 liegt vor, wenn dessen Wärmebereitstellung 
nicht oder im Jahresmittel zu weniger als 20 Prozent thermisch, durch direkte 
hydraulische Verbindung oder indirekt über Wärmeübertragung aus einem 
bestehenden vorgelagerten Wärmenetz erfolgt.    
 
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Anschluss an ein bestehendes Wärmenetz im GEG (§71)
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„Beim Einbau oder bei der Aufstellung einer Hausübergabestation zum 
Anschluss an ein Wärmenetz, dessen Baubeginn vor dem 1. Januar 2024 liegt 
und in dem weniger als 65 Prozent der insgesamt verteilten Wärme aus 
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme stammen, muss der 
Wärmenetzbetreiber bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 für das Gebiet 
des Anschlusses über einen Transformationsplan verfügen... 

Der Transformationsplan muss insbesondere detailliert eine schrittweise 
Umstellung der Wärmeversorgung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 auf 
einen Anteil von mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien oder 
unvermeidbarer Abwärme anstreben…“     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Übergangsfristen bei Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes (71§)
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„ Bis zum Anschluss an ein Wärmenetz… kann eine Heizungsanlage zum 
Zweck der Inbetriebnahme eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden, 
die nicht die Anforderungen des § 71 Absatz 1 erfüllt, wenn

1. der Gebäudeeigentümer einen Vertrag …nachweist, auf dessen Basis er ab 
dem Zeitpunkt des Anschlusses des Gebäudes an das Wärmenetz, spätestens 
jedoch nach Ablauf des 31. Dezember 2034, beliefert wird,

2. der Wärmenetzbetreiber der nach Landesrecht zuständigen Behörde für 
das Versorgungsgebiet einen Investitionsplan, … für die Erschließung des 
Gebiets mit einem Wärmenetz vorgelegt hat und

3. der Wärmenetzbetreiber dem Gebäudeeigentümer garantiert, dass das 
Wärmenetz innerhalb von zehn Jahren, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2034, in Betrieb genommen wird…“    
     Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Weitere Reglungen und Ausnahmen im GEG 
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- Gasheizungen die Wasserstoff nutzen können - 31.12.2034

- Hallenheizungen – 31.12.2034

- Wohnungseigentümergemeinschaften / Etagenheizungen

- Reglungen zum Schutz von Mietern (Sanierungsumlage Deckel)

- Einsatz von Kältemitteln in elektrischen Wärmepumpen

- Das GEG tritt 1. Januar 2024 in Kraft!

     
Quelle: Deutscher Bundestag Drucksache 20/6875 



Begründung GEG - Stärkung der Geothermie vorgesehen
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Geothermie kann zur kommunalen Wärmeversorgung beitragen. Das größte 
wirtschaftliche Risiko bei Geothermieprojekten ist das Fündigkeitsrisiko. 

„Vor dem Hintergrund des Potenzials der mitteltiefen und tiefen Geothermie für 
eine verlässliche, dekarbonisierte und kommunale Wärmeversorgung ist es 
daher geboten, weitere finanzielle Anreize zur Nutzung dieser Energiequelle zu 
schaffen, um diese zu entwickeln und erfolgreich umsetzen zu können. Um die 
finanziellen Risiken abzumildern, wird die Bundesregierung gebeten die 
Förderung von Geothermieprojekten zur kommunalen Wärmeversorgung 
sowie die Risikoabsicherung dieser Geothermieprojekte zu stärken.“ 

     Quelle: Deutscher Bundestag – 163 – Drucksache 20/6875
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Anzahl der Anlagen in Betrieb*: 39 (Strom und/oder Wärme) 
in Betrieb
Ydavon Anlagen mit Wärmeerzeugung: 35 
in Betrieb mit Stromerzeugung
Ydavon Anlagen mit Stromerzeugung: 12
    Rdavon kombinierte Anlagen mit Strom und Wärme: 10  

• installierte Wärmeleistung: 367 MW 
• installierte elektrische Leistung: 46 MW 
• Bruttostromerzeugung 2020: 250 Mio. kWh

Anzahl der Anlagen in Bau*: 12
in Bau
in Bau mit Stromerzeugung

Anzahl der Anlagen in Planung*: 80
in Planung (Strom und/oder Wärme)

* ohne Thermalbäder

Forschungsanlagen: 7
Forschung

Thermalbäder: 172
Thermalbad / Balneologie
Anzahl Thermalbäder / Balneologie

Ptherm = thermische Leistung
Pel = elektrische Leistung
Tmax = maximale Thermalwassertemperatur
Teufe = senkrechte Tiefe der Bohrung

Nutzung der Tiefen Geothermie in Deutschland
(Stand Februar 2023)

Wärmetauscher

Berlin I + II + III
Hydrogeothermie

Brand
Hydrogeothermie

Eggenstein-Leopoldshafen
»KIT Campus Nord«
Hydrogeothermie

Karlsruhe-Neureut
Hydrogeothermie

Bad Waldsee I + II
Hydrogeothermie

a München-Freimann
Hydrogeothermie

d Pullach Süd
Hydrogeothermie

f Vaterstetten
Hydrogeothermie

o München-Feldmoching
Hydrogeothermie

Rupertiwinkel »Ruperti II«
Hydrogeothermie

s Neuperlach  
»Michaelibad«

Hydrogeothermie

Grenzach-Whylen 
»Grenzacher Horn«
Hydrogeothermie

p »BMW Milbertshofen«
Hydrogeothermie

Göttingen
Forschung

Lohmen
Forschung

Käserbäder-Usedom
Hydrogeothermie

Prenzlau
Hydrogeothermie

Karlshagen-Usedom
Hydrogeothermie

»Poggenpohl«
Hydrogeothermie

Münster
Hydrogeothermie
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i München-Allach 
 »Karlsfeld Ost«

Hydrogeothermie

Mannheim
Hydrogeothermie

3

9

8
6
7

4

1

11

13
10

12

5

2

Bochum (Stadtwerke)
Hydrogeothermie

Aachen »GEObservatorium«
Hydrogeothermie

Bochum (Fraunhofer IEG)
Hydrogeothermie

Hagen
Hydrogeothermie

Düsseldorf
Hydrogeothermie

Duisburg
Hydrogeothermie

Krefeld
Hydrogeothermie

Bentheimer Wald
Hydrogeothermie

Soltau
Hydrogeothermie

»Horstberg (neu)«
Hydrogeothermie

Munster-Bispingen
Hydrogeothermie

Uelzen I
Hydrogeothermie

»Altwarmbüchener Moor«
Hydrogeothermie

Hannover-Buchholz
Hydrogeothermie

Bad Bevensen »Ilmenau I«
Hydrogeothermie

»Kleefeld I«
Hydrogeothermie

Burgwedel
Hydrogeothermie

w Haßloch »Taro«
Hydrogeothermie

q »Kaltenbach«
Hydrogeothermie

e »Rift«
Hydrogeothermie

r Dettenheim »Erlich«
Hydrogeothermie

t Hardt
Hydrogeothermie

2 Ludwigshafen II »Therese«
Hydrogeothermie

1 Ludwigshafen 1 »Ludwig«
Hydrogeothermie

3 Bad Dürkheim »Flaggenturm«
Hydrogeothermie

4 Schifferstadt »Rhein-Pfalz«
Hydrogeothermie

5 »Kerner«
Hydrogeothermie

6 Lingenfeld
Hydrogeothermie

7 »Grumbeere«
Hydrogeothermie

8 »Storchenaue«
Hydrogeothermie

9 »Löwenherz«
Hydrogeothermie

Mainz
Hydrogeothermie

Waghäusel
Hydrogeothermie

Ingelheim
Hydrogeothermie

Lutrina
Hydrogeothermie

Eich-Hamm
Hydrogeothermie

Worms-Silbersee
Hydrogeothermie

Ortenau
Hydrogeothermie

Römerbad
Hydrogeothermie

Freiburg
Hydrogeothermie

g Palling
Hydrogeothermie

j Traunstein
Hydrogeothermie

k Taching am See
»GT Törring«

Hydrogeothermie

h Traunreut / Waging 
 am See

Hydrogeothermie

y Gauting I + II
Hydrogeothermie

u Gräfelfing/Planegg
Hydrogeothermie

Groß Schönebeck
Forschung
Tmax: 150 °C
Teufe: 4.309 m
Inbetriebnahme: 2011

Hannover
Forschung
Ptherm: 2 MW
Tmax: 169 °C
Teufe: 3.820 m

Alsdorf
Forschung
Tmax: 26 °C
Teufe: 900 m
Inbetriebnahme: 2018

Horstberg
Hydrogeothermie
Tmax: 159 °C
Teufe: 3.920 m

Mauerstetten
Forschung
Tmax: 130 °C
Teufe: 4.080 m

Kirchweidach II
Hydrogeothermie

Tüßling
Hydrogeothermie

Altötting
Hydrogeothermie

Geretsried
Forschung

Hamburg-Wilhelmsburg
Hydrogeothermie

Hamburg-Tiefstack
Hydrogeothermie

Schwerin
Hydrogeothermie

Graben-Neudorf
Hydrogeothermie

Aachen-Weisweiler
Hydrogeothermie
Tmax: 150 °C
Teufe: 5.000 m

München-Sendling
Hydrogeothermie

Potsdam
Hydrogeothermie

Berlin Adlershof
Hydrogeothermie

Frankfurt am Main
Forschung

Darmstadt
Erdwärmesonden-
speicher / Forschung

Neuruppin
Hydrogeothermie
Ptherm: 1,4 MW
Tmax: 63,4 °C
Teufe: 1.702 m
Förderrate: 4,2 l/s
Inbetriebnahme: 2007

Essen
Grubenwasser
Ptherm: 0,8 MW
Tmax: 35 °C
Teufe: 1.200 m
Förderrate: 300 l/s
Inbetriebnahme: 2010

Arnsberg
Sonde
Ptherm: 0,35 MW
Tmax: 90 °C
Teufe: 2.835 m
Förderrate: 20 l/s
Inbetriebnahme: 2012

Bochum Werne
Grubenwasser
Ptherm: 0,4 MW
Tmax: 20 °C
Teufe: 570 m
Förderrate: 32 l/s
Inbetriebnahme: 2012

Marl
Sonde
Ptherm: 0,06 MW
Tmax: 20 °C
Teufe: 700 m
Inbetriebnahme: 2010

Waren
Hydrogeothermie
Ptherm: 1,3 MW
Tmax: 63 °C
Teufe: 1.565 m
Förderrate: 17 l/s
Inbetriebnahme: 1984

Neubrandenburg
Aquiferspeicher
Tmax: 80 °C
Teufe: 1.268 m
Förderrate: 28 l/s
Inbetriebnahme: 1987

Neustadt-Glewe
Hydrogeothermie
Ptherm: 4 MW
Tmax: 99 °C
Teufe: 2.450 m
Förderrate: 35 l/s
Inbetriebnahme: 1994

Landau
Sonde
Ptherm: 0,08 MW
Teufe: 800 m
Inbetriebnahme: 2014

Landau
Hydrogeothermie
Ptherm: 5 MW
Pel: 1,8 MW
Tmax: 159 °C
Teufe: 3.291 m
Förderrate: 70 l/s
Inbetriebnahme: 2007

Insheim
Hydrogeothermie
Pel: 4,8 MW
Tmax: 164 °C
Teufe: 3.600 m
Förderrate: 80 l/s
Inbetriebnahme: 2012

Pfullendorf
Hydrogeothermie
Tmax: 75 °C
Teufe: 1.530 m
Förderrate: 25 l/s
Inbetriebnahme: 2020

Heubach/ 
Groß-Umstadt
Sonde
Ptherm: 0,09 MW
Tmax: 36,7 °C
Teufe: 773 m
Förderrate: 5 l/s
Inbetriebnahme: 2012

Weinheim
Hydrogeothermie
Ptherm: 1,1 MW
Tmax: 65 °C
Teufe: 1.150 m
Förderrate: 10 l/s
Inbetriebnahme: 2005

Bruchsal
Hydrogeothermie
Ptherm: 1,2 MW
Pel: 0,5 MW
Tmax: 131 °C
Teufe: 2.542 m
Förderrate: 31 l/s
Inbetriebnahme: 2009
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Unterschleißheim
Hydrogeothermie
Ptherm: 8 MW
Tmax: 80 °C
Teufe: 1.960 m
Förderrate: 93,3 l/s
Inbetriebnahme: 2003

1 Garching b. München
Hydrogeothermie
Ptherm: 7,95 MW
Tmax: 75 °C
Teufe: 2.226 m
Förderrate: 100 l/s
Inbetriebnahme: 2011

2 München-Freiham
Hydrogeothermie
Ptherm: 13 MW
Tmax: 91,9 °C
Teufe: 2.518 m
Förderrate: 121 l/s
Inbetriebnahme: 2016

3 Unterföhring
Hydrogeothermie
Ptherm: 10 MW
Tmax: 87 °C
Teufe: 2.124 m
Förderrate: 75 l/s
Inbetriebnahme: 2009

Straubing
Hydrogeothermie
Ptherm: 2,1 MW
Tmax: 36,5 °C
Teufe: 825 m
Förderrate: 31,4 l/s
Inbetriebnahme: 1999

3 Unterföhring II
Hydrogeothermie
Ptherm: 11,3 MW
Tmax: 93 °C
Teufe: 2.341 m
Förderrate: 90 l/s
Inbetriebnahme: 2014

9 Oberhaching- 
 Laufzorn/ Grünwald

Hydrogeothermie
Ptherm: 40 MW
Pel: 4,3 MW
Tmax: 135 °C
Teufe: 3.755 m
Förderrate: 132 l/s
Inbetriebnahme: 2011

4 Ismaning
Hydrogeothermie
Ptherm: 7,2 MW
Tmax: 78 °C
Teufe: 1.906 m
Förderrate: 85 l/s
Inbetriebnahme: 2013

5 München-Riem
Hydrogeothermie
Ptherm: 13 MW
Tmax: 98,4 °C
Teufe: 2.747 m
Förderrate: 87 l/s
Inbetriebnahme: 2004

7 Poing
Hydrogeothermie
Ptherm: 9 MW
Tmax: 85 °C
Teufe: 3.014 m
Förderrate: 100 l/s
Inbetriebnahme: 2012

6 Aschheim,  
      Feldkirchen, Kirchheim
Hydrogeothermie
Ptherm: 12,4 MW
Tmax: 87,1 °C
Teufe: 2.630 m
Förderrate: 84,7 l/s
Inbetriebnahme: 2009

8 Pullach
Hydrogeothermie
Ptherm: 16,5 MW
Tmax: 106 °C
Teufe: 3.443 m
Förderrate: 93 l/s
Inbetriebnahme: 2005

Erding
Hydrogeothermie
Ptherm: 10,2 MW
Tmax: 65 °C
Teufe: 2.359 m
Förderrate: 48 l/s
Inbetriebnahme: 1998

t Waldkraiburg
Hydrogeothermie
Ptherm: 14 MW
Tmax: 111,5 °C
Teufe: 2.718 m
Förderrate: 80 l/s
Inbetriebnahme: 2012

q Taufkirchen/ 
Oberhaching

Hydrogeothermie
Ptherm: 40 MW
Pel: 4,3 MW
Tmax: 136 °C
Teufe: 3.696 m
Förderrate: 120 l/s
Inbetriebnahme: 2013

w Unterhaching
Hydrogeothermie
Ptherm: 38 MW
Tmax: 123,7 °C
Teufe: 3.350 m
Förderrate: 140 l/s
Inbetriebnahme: 2007

e Kirchstockach
Hydrogeothermie
Ptherm: 12 MW
Pel: 5,5 MW
Tmax: 141 °C
Teufe: 3.882 m
Förderrate: 140,5 l/s
Inbetriebnahme: 2013

r Simbach/Braunau
Hydrogeothermie
Ptherm: 9 MW
Tmax: 81,7 °C
Teufe: 1.942 m
Förderrate: 90 l/s
Inbetriebnahme: 2001

y Garching an der Alz
Hydrogeothermie
Ptherm: 6,88 MW
Pel: 4,9 MW
Tmax: 123 °C
Teufe: 3.837 m
Förderrate: 105 l/s
Inbetriebnahme: 2021

a Dürrnhaar
Hydrogeothermie
Pel: 5,5 MW
Tmax: 141 °C
Teufe: 3.926 m
Förderrate: 133 l/s
Inbetriebnahme: 2012

p Holzkirchen
Hydrogeothermie
Ptherm: 24 MW
Pel: 3,6 MW
Tmax: 157 °C
Teufe: 5.078 m
Förderrate: 60 l/s
Inbetriebnahme: 2018

i Traunreut
Hydrogeothermie
Ptherm: 12 MW
Pel: 5,5 MW
Tmax: 120 °C
Teufe: 4.646 m
Förderrate: 168,6 l/s
Inbetriebnahme: 2014

u Kirchweidach
Hydrogeothermie
Ptherm: 30,6 MW
Pel: 0,68 MW
Tmax: 127 °C
Teufe: 3.421 m
Förderrate: 80 l/s
Inbetriebnahme: 2013

o Sauerlach
Hydrogeothermie
Ptherm: 4 MW
Pel: 5 MW
Tmax: 140 °C
Teufe: 4.480 m
Förderrate: 110 l/s
Inbetriebnahme: 2014

Zwickau
Grubenwasser
Tmax: 26 °C
Teufe: 628 m
Inbetriebnahme: 2018
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1. „Geothermie“ kann wirtschaftliche, umweltverträgliche und zuverlässige 
kommunale Wärmeversorgung ermöglichen. 

2. Die Förderprogramme (BEG, BEW, EEW, KWKG usw.) müssen stabil 
ausgestaltet und umfassend finanziert werden. Explorationsprogramm und 
Fündigkeitsabsicherung sind notwendig.

3. Der ordnungsrechtliche Rahmen muss den Erfordernissen angepasst 
werden.  Ein Geothermie-Erschließungsgesetz kann dies bündeln (WPG, 
BauGB, WHG, BNatSchG, GeolDG, UVP-V Bergbau, UVPG, VwGO usw.).

4. Der Umbau des Wärmemarktes ist unvermeidlich und eine große Chance für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland.

5. Das Gebäudeenergiegesetz gibt Rechtssicherheit den Weg zum 
Wärmemarkt der Zukunft Wärmemarkt!



Weitere Informationen zur Nutzung der Geothermie



www.geothermie.de 

http://www.geothermie.de/


Geothermie als 
Erfüllungsoption im neuen 
Gebäudeenergiegesetz

Dr. Andre Deinhardt Bundesverband Geothermie


